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Pressemitteilung

Umweltzone Köln - Handwerkskammer begrüßt positive Reaktion der Stadt auf Anregungen der Wirtschaft

Köln. Die Handwerkskammer zu Köln begrüßt die spontane Reaktion der Stadt Köln auf die Forderungen der Wirtschaft zur Umweltzone. Dr. Ortwin Weltrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, würdigt insbesondere die differenzierte Behandlung von Verletzungen des Einfahrtverbotes für Fahrzeuge ohne Plakette. „Es ist sinnvoll, dass Fahrer von Fahrzeugen, die keine Umweltplakette aufweisen, aber aufgrund ihrer Schadstoffemissionen eine erhalten können, durch den nachträglichen Kauf einer Plakette die Zahlung eines Bußgeldes von 40 Euro und einen Punkt in Flensburg vermeiden können. Erfreulich ist zudem, dass dies nach Ankündigung der Stadt unbürokratisch und ohne die Erhebung von Verwaltungsgebühren nur gegen Zahlung der 5 Euro für die Plakette erfolgt soll.“ Die Regelung, die laut Robert Kilp, dem Leiter des Ordnungsamtes Köln bis zum 31.12.2009 gilt, müsse nur schnell und intensiv publiziert werden. Das könne dazu beitragen, dass Touristen und Kunden nicht vom Besuch der Stadt Köln abgehalten würden, ist sich Weltrich sicher.

Bestätigt fühlt sich die Handwerkskammer aber auch in ihrer Forderung nach einer zeitlichen Verschiebung der Umweltzone. Nicht nur die Wirtschaftorganisationen in der Region Köln-Bonn haben sich der Auffassung der Handwerkskammer angeschlossen, sondern nun auch die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln. Sie plädiert ebenfalls für eine Verlängerung der bußgeldfreien Zeit bis Ende Juni 2008 und damit faktisch für eine Verschiebung. Die Aussagen der Beigeordneten Marlis Bredehorst, die Stadt hätte es begrüßt, wenn die Regelungen zu den Umweltzonen bundeseinheitlich erfolgt wären, bestärken die Kammer in ihrer Ansicht. Wäre Köln bei der Einrichtung der Umweltzonen nicht vorgeprescht, hätte es zumindest für NRW einheitliche Regelungen geben können. 

Der seitens der Handwerkskammer bereits im Frühjahr 2007 angeregte und unbürokratisch umzusetzende Lösungsvor-

schlag, den Handwerker- bzw. Regio-Parkausweis als Sondereinfahrgenehmigung für die Umweltzone anzuerkennen,  hätte, wie jetzt für das Ruhrgebiet und für weitere in NRW einzurichtende Umweltzonen vorgesehen, bis zum 31.12.2010 gelten können. Jetzt sei fraglich, ob der Ausweis, der dann auch in anderen als der ausstellenden Kommune Gültigkeit haben soll, möglicherweise in Düsseldorf ausgestellt in Köln zum Befahren der Umweltzone ohne Umweltplakette und Ausnahmegenehmigung berechtigt. Damit bliebe dann wohl nur dem Handwerker bzw. dem Gewerbetreibenden, der in Köln seinen Parkausweis beantragt, diese unbürokratische Regelung verschlossen. Weltrich mahnt, es kann nicht sein, dass Kölner Handwerker einen Parkausweis in Düsseldorf kaufen müssen, um in die Kölner Umweltzone zu kommen.
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